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A.
Runderlasse und Mitteilungen

der Landesregierung 
und der obersten Landesbehörden

125 Umstufung von Teilstrecken 
 der Landesstraße 477 im Gebiet 
 der Stadt Kempen

Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
III A 1-11-13/289

Düsseldorf, den 29. Februar 2008

Im Gebiet der Stadt Kempen, Kreis Viersen, Regie-
rungsbezirk Düsseldorf hat sich durch den Neubau 
einer Teilstrecke der L 477 die Verkehrsbedeutung 
einer Teilstrecke der bisherigen L 477 geändert.

Gemäß § 8 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen – StVVG NRW — 
vom 23.09.1995 wird die Teilstrecke der L 477

1. von Netzknoten 4505 002 
 nach Netzknoten 4505 018

 von Station 0,000 
 bis Station 0,218 (Länge: 0,218 km)

mit Wirkung zum 01.06.2008 zur Gemeindestraße 
in der Baulast der Stadt Kempen abgestuft.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
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der Be zirks re gie rung

Allgemeine  Innere  Verwaltung

126 Anerkennung einer Stiftung („Hedwig Bohne Junius Stiftung“). S. 93

127 Satzungsänderung der euregio rhein-maas-nord. S. 94

Umwelt , Raumordnung und Landwirtschaft

128 Änderung der Anlage zur Oberfl ächenbehandlung von Metallen. S. 99

129 Änderung der Anlage zur Oberfl ächenbehandlung von Metallen. S. 99

130 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pfl icht-
zum Antrag der SWK AQUA GmbHzur Entnahme von Grundwasser 
für die Wassergewinnungsanlage Horkesgath/Bückerfeld. S.100

131 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pfl icht 
für ein Vorhaben der ELANTAS Beck GmbH. S. 100

132 Änderung der Eisengießerei Georg Fischer GmbH & Co. KG, 40822 
Mettmann. S. 101

Sozia langelegenhei ten

133 Errichtung des Verbandes Ev. Kirchengemeinden in Mönchen-
gladbach. S 102

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen

134 Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels. S. 102

135 Ungültigkeitserklärung einer Reisegewerbekarte. S. 102

136 Bekanntmachung des Regionalverbandes Ruhr – Haushaltssatzung 
des Regionalverbandes Ruhr für das Haushaltsjahr 2007. S. 102

137 Aufgebot für eine Sparurkunde (Nr. 3 833 118 171). S. 103

Düsseldorf erhoben werden. Die Klage ist schrift-
lich zu erheben. Sie kann auch bei dem Verwal-
tungsgericht zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle erklärt werden. Wird die 
Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei 
Abschriften beigefügt werden.

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde das 
Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

    Im Auftrag

    Sven Koerner

Abl. Reg. Ddf. 2008 S. 93

B.
Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

126 Anerkennung einer Stiftung

(„Hedwig Bohne Junius Stiftung“)

Bezirksregierung
21.13 – St.1336

 Düsseldorf, den 10. März 2008
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Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die

„Hedwig Bohne Junius Stiftung“

mit Sitz in Duisburg gemäß § 80 BGB in Verbin-
dung mit §§ 1, 2 StiftG NRW anerkannt. Die Stif-
tung ist seit dem 29. Februar 2008 rechtsfähig.

Abl. Reg. Ddf. 2008 S. 93

127 Satzungsänderung der euregio
 rhein-maas-nord

Bezirksregierung
31.01.01.02

 Düsseldorf, den 13. März 2008

In den Verbandsversammlungen der euregio rhein-
maas-nord wurden folgende Satzungsänderungen 
beschlossen:

1.)  Beschluss vom 19.12.2005: Aufnahme Gemeinde 
Weeze und Änderung des § 9 Abs. 6 und 7

2.)  Beschluss vom 18.12.2006: Aufnahme der Stadt 
Wassenberg und Änderung der niederländi-
schen Kommunen durch Umstrukturierung in 
Nord- und Midden-Limburg

3.)  Beschluss vom 14.12.2007: Änderung des § 14 
Abs. 5

Hiermit mache ich gemäß § 20 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 11 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.
NRW. S. 621/SGV. NRW. 202), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW. S. 380) die 
von der Verbandsversammlung der euregio rhein-
maas-nord am 19.12.2005, 18.12.2006 und 14.12. 
2007 beschlossenen Änderungen der Satzung der 
euregio rhein-maas-nord durch Veröffentlichung 
der Satzung in der durch die Beschlüsse geänder-
ten Fassung bekannt:

SATZUNG FÜR EINEN ZWECKVERBAND 
EUREGIO RHEIN-MAAS-NORD

–  Von der Mitgliederversammlung am 26.5.2003 
beschlossene Fassung

–  Von der Mitgliederversammlung am 19.12.2005 
beschlossene geänderte Fassung

–  Von der Mitgliederversammlung am 18.12.2006 
beschlossene geänderte Fassung

–  geänderte Fassung nach Umstrukturierung Mid-
den-Limburg

–  Von der Mitgliederversammlung am 14.12.2007 
beschlossene geänderte Fassung

Präambel

–  Der Kreis Kleve

–  die Stadt Krefeld

–  die Kamer van Koophandel en Fabrieken Lim-
burg-Noord 

–  die Industrie- und Handelskammer Mittlerer 
Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss

–  die Stadt Mönchengladbach

–  der Rhein-Kreis Neuss

–  die Stadt Wassenberg

–  die Niederrheinische Industrie- und Handels-
kammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg

–  die zur Regio Noord- en Midden-Limburg gehö-
renden Gemeenten Venlo, Venray, Weert, Roer-
mond, Roerdalen, Maasgouw, Leudal, Echt- 
Susteren, Arcen en Velden, Gennep, Beesel, 
 Bergen, Helden, Horst aan de Maas, Kessel, 
Maasbree, Meerlo-Wanssum, Sevenum;

–  der Kreis Viersen

–  die kreisangehörigen grenzanliegenden Städte 
Geldern, Nettetal, Straelen und Weeze

–  die kreisangehörigen grenzanliegenden Gemein-
den Brüggen und Niederkrüchten

die bisher in der euregio rhein-maas-nord in der 
Form einer Arbeitsgemeinschaft zusammen-
geschlossen waren, wollen auch weiterhin die 
 Möglichkeit der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit auf regionaler und örtlicher Ebene 
gemäß dem Abkommen zwischen dem Land Nord-
rhein-Westfalen, dem Land Niedersachsen, der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich 
der Niederlande über grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften 
und anderen öffentlichen Stellen vom 23.5.1991 
(GV NW S. 530/SGV NW 101) – nachfolgend 
„Abkommen“ genannt – fördern und verwirk-
lichen. Insbesondere wollen sie alle Maßnahmen 
zur Festigung und Entwicklung der nachbarschaft-
lichen Beziehungen zwischen Gebieten auf beiden 
Seiten der Grenze abstimmen sowie geeignete Ver-
einbarungen zur Lösung der in diesem Bereich 
auftretenden Probleme treffen.

Die o. g. Kommunen und Körperschaften beschlie-
ßen daher im Bewusstsein der aus der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit erwachsenen Vor-
teile und unter Berücksichtigung des Abkommens 
folgende Satzung (die Funktionsbezeichnungen in 
dieser Satzung werden in männlicher und weibli-
cher Form geführt):

§ 1
Rechtsform

1.  Die euregio rhein-maas-nord ist ein Zweckver-
band mit Sitz in Mönchengladbach. Er kann 
hauptamtliche Angestellte einstellen.

2.  Gemäß Art. 3 Abs. 3 des in der Präambel 
genannten Abkommens gilt für den Zweckver-
band deutsches Recht, insbesondere das Gesetz 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Lan-
des Nordrhein Westfalen (GV NW S.621/SGV 
NW 2021).

§ 2
Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der in der 
Präambel genannten Körperschaften. Der Kreis 
Kleve gehört mit den kreisangehörigen Städten / 
Gemeinden Geldern, Issum, Kerken, Kevelaer, 
Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und Weeze zum 
Verbandsgebiet.

§ 3 
Aufgaben und Befugnisse

1.  Der Zweckverband hat die Aufgabe, die regio-
nale grenzübergreifende Zusammenarbeit seiner 
Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu 
koordinieren.
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2.  Der Zweckverband soll Aktivitäten entwickeln, 
Programme sowie Projekte erarbeiten und 
durchführen sowie fi nanzielle Mittel beantra-
gen, entgegennehmen und darüber verfügen.

3.  Der Zweckverband ist für seine Mitglieder im 
Verbandsgebiet tätig mit dem Ziel, ihre 
Gesamtinteressen gegenüber internationalen, 
nationalen und anderen Institutionen wahrzu-
nehmen.

4.  Der Zweckverband fördert die Abstimmung und 
Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen 
Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen 
Gruppierungen in allen Teilen des Verbandsge-
bietes.

5.  Der Zweckverband berät Mitglieder, Bürger, 
Unternehmen, Verbände, Behörden und andere 
Institutionen in grenzübergreifenden Fragen.

6.  Die grenzübergreifende Zusammenarbeit fi ndet 
im Sinne der Absätze 1 bis 5 insbesondere in 
folgenden Bereichen statt:

 a.  Wirtschaftliche Entwicklung,

 b.  Ausbildung und Unterricht,

 c.  Arbeitsmarkt,

 d.  Verkehr und Transport,

 e.  Technologie und Innovation,

 f.  Raumordnung,

 g.  Kultur und Sport,

 h. Tourismus und Erholung,

 i.  Umweltschutz und Abfallwirtschaft,

 j.  Naturschutz und Landschaftspfl ege, 

 k.  Soziale Angelegenheiten,

 l. Gesundheitswesen,

 m. Katastrophenschutz,

 n.  Kommunikation,

 o.  Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Priorität haben die Aktivitäten, die einen erkenn-
baren Nutzen und Mehrwert für die Bürger haben 
und die Menschen im Verbandsgebiet zusammen-
bringen.

§ 4 
Mitgliedschaft

1.  Gründungsmitglieder sind die deutschen und 
niederländischen Städte und Gemeinden, 
Gemeindeverbände und weiteren öffentlich-
rechtlichen Körperschaften, die diese Satzung 
unterschrieben haben.

2.  Weitere Städte und Gemeinden, Gemeindever-
bände und öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
die sich dem Zweck der euregio rhein-maas-
nord verbunden fühlen, können auf schriftlichen 
Antrag durch Beschluss der Verbandsversamm-
lung, der einer Mehrheit von 2/3 der satzungs-
gemäßen Zahl der Vertreter der öffentlichen 
Stellen in der Verbandsversammlung bedarf, die 
Mitgliedschaft erwerben.

3.  Die Mitglieder können mit einer Kündigungs-
frist von drei Jahren aus dem Zweckverband 
austreten. Es bedarf dazu einer schriftlichen 
Erklärung gegenüber der Verbandsversamm-
lung. Die Rechte und Pfl ichten aus der Mitglied-
schaft enden am 31. Dezember des dritten Jah-
res, das auf die Erklärung folgt.

4.  Ausscheidende Mitglieder haften nach ihrem 
Ausscheiden dem Zweckverband für die bis zu 
diesem Zeitpunkt entstandenen Verbindlichkei-
ten entsprechend ihrer Stimmenzahl in der Ver-
bandsversammlung. Die Haftung ausgeschiede-
ner Mitglieder für Verbindlichkeiten des Zweck-
verbandes aus Dauerschuldverhältnissen ist auf 
die bis zu dem Zeitpunkt des Ausscheidens 
bereits konkret entstandenen anteiligen Beträge 
begrenzt. Die ausscheidenden Mitglieder ver-
zichten auf eine vermögensrechtliche Auseinan-
dersetzung.

5.  Mit dem Ausscheiden des Mitgliedes enden für 
deren Vertreter alle Funktionen, die in einem 
oder mehreren Gremien des Zweckverbandes 
übernommen worden sind.

§ 5
Rechte und Pfl ichten der Mitglieder

1.  Die Mitglieder sind verpfl ichtet, die Arbeit des 
Zweckverbandes zu unterstützen. Sie sind ins-
besondere verpfl ichtet, im Rahmen ihrer inner-
staatlichen Befugnisse die Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes erforderlich sind.

2.  Die Mitglieder haben das Recht, die Gemein-
schaftseinrichtungen, Dienstleistungen und 
 Förderprogramme des Zweckverbandes in An-
spruch zu nehmen.

§ 6
Organe

Die Organe des Zweckverbandes sind:

1.  die Verbandsversammlung,

2.  der Verbandsvorstand.

§ 7
Verbandsversammlung

 1.  Die Verbandsversammlung ist das höchste 
Organ des Zweckverbandes.

 2.  Die Verbandsversammlung setzt sich aus 
jeweils der gleichen Anzahl von deutschen und 
niederländischen Vertretern zusammen. Bei 
dem Aus- oder Beitritt von Mitgliedern werden 
zur Gewährleistung der Parität zwischen deut-
schen und niederländischen Mitgliedern die 
Stimmen unter den Mitgliedern neu aufgeteilt.

 3.  Die Zahl der von den Mitgliedsgemeinden und 
-kreisen in die Verbandsversammlung entsand-
ten Vertreter richtet sich nach einem jeweils 
festzulegenden Schlüssel. Für die Industrie- und 
Handelskammern sowie die Kamer van Koop-
handel gelten besondere Regelungen (siehe 
Anlage).

 4.  Die Mitgliedskörperschaften wählen nach 
Beginn einer neuen Wahlperiode unverzüglich 
ihre Vertreter für die Verbandsversammlung; 
die Wiederwahl ist zulässig. Für jeden Vertreter 
bestellen die Mitgliedskörperschaften einen 
Stellvertreter. Jeder Vertreter hat eine Stimme.

 5.  Die Vertreter in der Verbandsversammlung sind 
verpfl ichtet, die sie entsendenden Organe 
mündlich oder schriftlich über alle wichtigen 
Angelegenheiten des Zweckverbandes zu 
unterrichten und Fragen zu beantworten. Sie 
können durch das entsendende Organ für die 
von ihnen in der Verbandsversammlung vertre-
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tene Politik zur Verantwortung gezogen wer-
den.

 6.  Scheidet ein Vertreter aus dem Organ aus, das 
ihn entsendet hat, verliert er gleichzeitig seinen 
Sitz in der Verbandsversammlung. Wenn wäh-
rend einer Wahlperiode ein Sitz in der Verbands-
versammlung frei wird, wählt die Mitgliedskör-
perschaft unverzüglich, mindestens jedoch 
innerhalb der nächsten zwei Monate, einen 
neuen Vertreter für die Verbandsversammlung.

 7.  Nach Ablauf einer Wahlperiode bleibt das 
Mandat als Vertreter in der Verbandsversamm-
lung solange bestehen, bis ein Nachfolger 
gemäß Ziffer 4. gewählt ist.

 8.  Das Mandat eines Nachfolgers als Vertreter in 
der Verbandsversammlung bleibt nur solange 
bestehen, wie das Mandat – auch des Vorgän-
gers – in der Wahlperiode gilt.

 9.  Wenn ein gewählter Vertreter in der Verbands-
versammlung das Vertrauen der Mitgliedskör-
perschaft nicht mehr besitzt, kann sein Mandat 
von dieser entzogen werden.

10.  An den Sitzungen der Verbandsversammlung 
können der Regierungspräsident Düsseldorf, 
der Vorsitzende des Regionalrates bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf, der Kommissar 
der Königin für die Provinz Limburg und der 
Deputierte für Wirtschaftsangelegenheiten, die 
Handwerkskammer Düsseldorf, der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (Region Düsseldorf / Mitt-
lerer Niederrhein) sowie die Unternehmer-
schaft Niederrhein mit beratender Stimme teil-
nehmen. Sie können sich vertreten lassen. Der 
Präsident kann im Einzelfall weitere beratende 
Mitglieder einladen.

11.  Die Verbandsversammlung wählt aus der Mitte 
ihrer stimmberechtigten Mitglieder jeweils für 
die Dauer von 4 Jahren das Präsidium. Es 
besteht aus dem Präsidenten (Vorsitzender der 
Verbandsversammlung) und dessen Stellvertre-
ter (stellvertretender Vorsitzender der Ver-
bandsversammlung), von denen jeweils einer 
Deutscher und einer Niederländer ist. Nach 
Ablauf von 2 Jahren lösen sie sich gegenseitig 
in ihrem Amt ab.

12.   Die Verbandsversammlung ist für alle Angele-
genheiten des Zweckverbandes zuständig, 
soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. 
Sie ist insbesondere zuständig für

 a.  die politische Planung und Zielsetzung,

 b.   die Rechnungslegung und Entlastung des 
Vorstands,

 c.  Satzungsänderungen,

 d.  die Aufnahme von Mitgliedern,

 e.  die Beitragsumlage,

 f.  die Einstellung eines hauptamtlichen Ge-
schäftsführers für die Dauer von 6 Jahren 
und die Benennung eines Stellvertreters. Ein 
niederländischer Geschäftsführer hat einen 
deutschen Stellvertreter, ein deutscher Ge-
schäftsführer einen niederländischen Stell-
vertreter; Wiederwahlen sind zulässig,

 g.  die Einrichtung und Verfahrensweise von 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen, 

 h.   die Bestimmung der Vorsitzenden der drei 
festen Ausschüsse und ihrer Stellvertreter 
(§ 9 Ziffer 1.),

 i.   die Wahl der Vorsitzenden und deren Stell-
vertreter der bei Bedarf ggf. gebildeten wei-
teren Ausschüsse (§ 12 Ziffer 1.),

 j.   die Bestellung eines für das Finanzwesen 
zuständigen Bediensteten,

 k.   den Haushalt, den Stellenplan, über- und 
außerplanmäßige Ausgaben, Verpfl ichtungs-
ermächtigungen sowie das Investitionspro-
gramm,

 l.   die Geschäftsordnung, m. die Aufl ösung des 
Zweckverbandes gemäß § 17

und bestätigt die Benennung der Ausschussmit-
glieder (§ 12 Ziffer 6.).

§ 8
Sitzungsverfahren der Verbandsversammlung

 1.   Die Verbandsversammlung tagt mindestens 
zweimal im Jahr.

 2.   Der Präsident lädt mit einer Frist von zwei 
Wochen unter Beifügung einer Tagesordnung 
zur Sitzung der Verbandsversammlung ein. Zu 
der konstituierenden Sitzung der Verbandsver-
sammlung lädt der Präsident der Mitglieder-
versammlung der Arbeitsgemeinschaft euregio 
rhein-maas-nord ein. Ein Fünftel der Mitglie-
der der Verbandsversammlung oder die Mehr-
heit des Vorstandes sowie der Präsident können 
jederzeit eine außerordentliche Sitzung unter 
Benennung der Beratungsgegenstände verlan-
gen. Die Ladungsfrist kann auf Verlangen eines 
Fünftels der Mitglieder der Verbandsversamm-
lung unter Benennung der Tagesordnungs-
punkte für eine außerordentliche Sitzung ver-
kürzt werden.

 3.  Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtig-
ten Vertreter anwesend ist. Sie gilt als 
beschlussfähig, solange die Beschlussunfähig-
keit nicht festgestellt worden ist.

 4.   Wenn die Beschlussunfähigkeit festgestellt ist, 
so ist unverzüglich eine neue Sitzung der Ver-
bandsversammlung einzuberufen, die ohne 
Rücksicht auf die Anzahl von anwesenden 
stimmberechtigten Vertretern beschlussfähig ist. 
Hierauf ist bei der Einladung ausdrücklich hin-
zuweisen. Zwischen dem Termin der ersten Sit-
zung und dem Termin der zweiten Sitzung muss 
eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen.

 5.   Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit 
der Stimmen der erschienenen Mitglieder der 
Verbandsversammlung gefasst. Unbeschadet 
des Art. 8 Abs. 1 des in der Präambel genann-
ten Abkommens bedürfen Satzungsänderungen 
einer Zweidrittelmehrheit der satzungsgemä-
ßen Zahl der Vertreter in der Verbandsver-
sammlung.

 6.   Falls eine Einberufung der Verbandsversamm-
lung in Angelegenheiten, die der Beschlussfas-
sung durch die Verbandsversammlung unterlie-
gen und die keinen Aufschub dulden, nicht 
rechtzeitig möglich ist, entscheidet der Präsi-
dent oder dessen Stellvertreter zusammen mit 
einem Vertreter eines Mitglieds in der Ver-
bandsversammlung. Diese Entscheidungen sind 
der Verbandsversammlung in ihrer nächsten 
Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

 7.   In Befangenheitsfragen entscheidet die Ver-
bandsversammlung. 
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 8.  Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind 
grundsätzlich öffentlich. Bei der Beratung von 
Angelegenheiten, die nicht für die Öffentlich-
keit bestimmt sind, kann die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden.

 9.   Die Verbandsversammlungssitzungen werden 
in deutscher Sprache protokolliert und zusätz-
lich in niederländischer Sprache abgefasst. 
Das Protokoll ist mit der Unterschrift des 
Präsidenten sämtlichen Mitgliedern der Ver-
bandsversammlung innerhalb von 4 Wochen 
zuzuleiten.

10.   Der Geschäftsführer versendet die Tagesord-
nung, die Sitzungsunterlagen und die Sitzungs-
niederschriften der Verbandsversammlung an 
alle Mitglieder und die Aufsichtsbehörden.

11.   Nähere Regelungen trifft die Verbandsver-
sammlung im Rahmen der Geschäftsordnung.

§ 9
 Verbandsvorstand

1.  Der Verbandsvorstand besteht aus 8 Mitglie-
dern:

 a.   dem Vorsitzenden des Verbandsvorstandes,

 b.   dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ver-
bandsvorstandes und

 c.  sechs weiteren Mitgliedern.

  Der Vorsitzende des Verbandsvorstandes, sein 
Stellvertreter und die weiteren Mitglieder des 
Verbandsvorstandes werden von der Verbands-
versammlung für die Dauer von vier Jahren 
gewählt. Aus der Mitte der gewählten weiteren 
Mitglieder des Verbandsvorstandes bestimmt 
die Verbandsversammlung die Vorsitzenden der 
drei festen Ausschüsse (§ 12 Ziffer 1.) und 
deren Stellvertreter.

  Beratende Mitglieder sind die Provinz Limburg 
und die Bezirksregierung Düsseldorf.

2.  Der Verbandsvorstand führt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung. Hierbei bedient er sich 
eines Geschäftsführers (§ 11).

3.  Der Verbandsvorstand ist Dienstvorgesetzter 
des Geschäftsführers sowie aller Dienstkräfte 
und insbesondere zuständig für

 –  die Vorbereitung und Ausführung der 
Beschlüsse der Verbandsversammlung und

 –  die Einstellung, Beförderung und Entlassung 
der Bediensteten mit Ausnahme des 
Geschäftsführers.

4.  Der Vorsitzende des Verbandsvorstandes ver-
tritt den Zweckverband gerichtlich und außer-
gerichtlich.

5.  Erklärungen, durch die der Zweckverband ver-
pfl ichtet werden soll, bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Sie sind von dem Vor-
sitzenden des Verbandsvorstandes und einem 
weiteren Verbandsvorstandsmitglied oder von 
dem Vorsitzenden des Verbandsvorstandes und 
dem Geschäftsführer zu unterzeichnen.

6.  Der Vorstand und einzelne Mitglieder des Vor-
standes können von der Verbandsversammlung 
mit einer 2/3 Mehrheit abberufen werden, falls 
er bzw. das Vorstandsmitglied das Vertrauen der 
Verbandsversammlung nicht mehr besitzt.

7.  Der Vorstand ist verpfl ichtet, die Verbandsmit-
glieder unverzüglich über alle für den Zweck-

verband bedeutsamen Angelegenheiten und 
Entwicklungen zu informieren.

§ 10 
Sitzungsverfahren des Verbandsvorstands

1.  Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit 
der Stimmen der erschienenen Mitglieder des 
Verbandsvorstands gefasst.

2.  Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Ver-
treter anwesend ist.

3.  Der Verbandsvorstand tritt wenigstens viermal 
jährlich zusammen. Die Sitzungen fi nden unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

4.  Die Sitzungen des Verbandsvorstands werden 
protokolliert.

5.  Nähere Regelungen trifft die Verbandsversamm-
lung im Rahmen der Geschäftsordnung.

§ 11 
Geschäftsführer

1.  Die Geschäftsstelle wird von einem Geschäfts-
führer geleitet. Dieser unterstützt den Verbands-
vorstand bei der Führung der laufenden 
Geschäfte im Rahmen der durch die Verbands-
versammlung festgelegten Politik.

2.  Der Geschäftsführer ist Vorgesetzter der Dienst-
kräfte.

3.  Nähere Regelungen trifft die Verbandsversamm-
lung im Rahmen der Geschäftsordnung.

§ 12
 Ausschüsse

1.  Die Verbandsversammlung bildet drei feste Aus-
schüsse:

 – Ausschuss People to People,

 – Ausschuss Government to Government,

 – Ausschuss Business to Business.

  Bei Bedarf können weitere Ausschüsse gebildet 
werden.

2.  Die Tätigkeitsfelder und Zuständigkeiten der 
festen Ausschüsse werden von der Verbandsver-
sammlung festgelegt. Bei strittigen Abgren-
zungsproblemen entscheidet der Vorstand.

3.  Die Verbandsversammlung bestimmt die Vorsit-
zenden und stellvertretenden Vorsitzenden der 
drei festen Ausschüsse aus der Mitte der weite-
ren Vorstandsmitglieder (§ 9 Ziffer 1. lit. c). Sie 
wählt die Vorsitzenden und deren Stellvertreter 
der bei Bedarf ggf. gebildeten weiteren Aus-
schüsse. Dabei soll der niederländische Vorsit-
zende einen deutschen Stellvertreter und der 
deutsche Vorsitzende einen niederländischen 
Stellvertreter haben. Die stellvertretenden Vor-
sitzenden der Ausschüsse vertreten ihren jewei-
ligen Vorsitzenden im Ausschuss. § 7 Ziffer 11. 
Satz 3 gilt  entsprechend.

4.  Jeder Ausschuss besteht aus dem von der Ver-
bandsversammlung gewählten Ausschussvorsit-
zenden und dem stellvertretenden Ausschuss-
vorsitzenden sowie 18 weiteren Mitgliedern:

 a.  auf deutscher Seite bis zu 9 Mitglieder von 
denen je 1 Vertreter durch den Rhein-Kreis 
Neuss, die Kreise Kleve und Viersen sowie 
der Städte Krefeld und Mönchengladbach, 
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1 gemeinsamer Vertreter der beiden deut-
schen Kammern und je 1 gemeinsamer Ver-
treter der grenzanliegenden Städte und 
Gemeinden im Kreis Kleve bzw. Viersen ent-
sandt werden soll sowie eventuell ein weite-
res im gegenseitigen Einvernehmen zu 
bestimmendes Mitglied;

 b.  auf niederländischer Seite bis zu 9 im gegen-
seitigen Einvernehmen zwischen den dorti-
gen Mitgliedskörperschaften zu bestimmende 
Vertreter.

  Es sollte möglichst immer die Parität zwischen 
der Anzahl deutscher und niederländischer Mit-
glieder gewahrt bleiben.

5.  Beratende Mitglieder sind die Provinz Limburg 
und die Bezirksregierung Düsseldorf. Zusätzlich 
können weitere beratende Mitglieder von der 
Verbandsversammlung in die Ausschüsse 
gewählt werden.

6.  Der Verbandsvorstand benennt die Ausschuss-
mitglieder auf Vorschlag des Vorsitzenden des 
Ausschusses und im Einvernehmen mit den ent-
sendenden Mitgliedskörperschaften. Die Ver-
bandsversammlung bestätigt diese Benennung.

7.  Die Beratungsergebnisse der Ausschüsse werden 
der Verbandsversammlung durch den Verbands-
vorstand zur Beschlussfassung vorgelegt.

8.  Nähere Regelungen trifft die Verbandsversamm-
lung im Rahmen der Geschäftsordnung.

§ 13
Ad-hoc-Projektgruppen

Die Ausschüsse können ad-hoc-Projektgruppen 
gründen, die ihnen zuarbeiten.

§ 14
Finanzen / Rechnungsprüfung

1.  Von den Mitgliedern werden jährlich Mitglieds-
beiträge erhoben.

  Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich 
nach der Anzahl der Vertreter, die die jeweilige 
Mitgliedskörperschaft in die Verbandsversamm-
lung entsendet. Näheres regelt die jährlich auf-
zustellende Haushaltssatzung. Bis zur Rechts-
wirksamkeit der zu erlassenden Satzung sind 
die Beiträge in unveränderter Höhe weiter zu 
entrichten.

2.  Der Haushaltsplan sowie die politische Zielset-
zung und Planung des jeweils folgenden Jahres 
sind bis Ende September des laufenden Jahres 
vorzulegen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

3.  Die Jahresrechnung ist bis zum 31. März des 
nächsten Jahres vorzulegen.

4.  Die Verbandsversammlung beruft aus ihrer 
Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus vier 
Mitgliedern, von denen zwei Mitglieder nieder-
ländische Mitgliedskörperschaften und zwei 
Mitglieder deutsche Mitgliedskörperschaften 
vertreten.

5.  Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jah-
resrechnung. Er bedient sich dabei eines Rech-
nungsprüfungsamtes einer deutschen Mitglieds-
kommune oder eines externen Wirtschaftsprü-
fers.

6.  Die Grundsätze der Haushaltsführung und der 
Rechnungsführung richten sich nach dem für 

Zweckverbände geltenden Recht in Nordrhein-
Westfalen.

§ 15
Aufsicht

Aufsichtsbehörde ist gemäß Art. 9 Abs. 3 des in der 
Präambel genannten Abkommens die Bezirksregie-
rung Düsseldorf.

§ 16
Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen in den 
Amtsblättern der Provinz Limburg und der 
Bezirksregierung Düsseldorf.

§ 17
Aufl ösung

1.  Die Aufl ösung des Zweckverbandes kann nur in 
einer zu diesem Zweck mit einer Frist von zwei 
Monaten einzuberufenden außerordentlichen 
Sitzung der Verbandsversammlung mit einer 
Mehrheit von zwei Drittel der satzungsgemäßen 
Zahl der Vertreter der öffentlichen Stellen in der 
Verbandsversammlung beschlossen werden, in 
der gleichzeitig über die Art der Liquidation 
entschieden wird.

2.  Sofern die Verbandsversammlung nichts anders 
beschließt, sind die Mitglieder des Vorstands 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidato-
ren. Sie können den Geschäftsführer mit der 
Durchführung der Liquidation beauftragen.

3.  Die Mitglieder des Zweckverbandes sind 
 verpfl ichtet, entsprechend der Höhe ihrer 
 Mitgliedsbeiträge Liquidationszuschüsse zur 
Begleichung der Verbindlichkeiten des Zweck-
verbandes zu leisten, die nach Verwertung seines 
Vermögens verbleiben. Hierzu zählen auch Ver-
bindlichkeiten, die Dritten dadurch entstehen, 
dass sie dem Zweckverband Personal zur Verfü-
gung gestellt haben, das infolge der Liquidation 
nicht mehr beschäftigt werden kann.

4.  Die Mitglieder sind verpfl ichtet, sich darum zu 
bemühen, die vorhandenen Bediensteten in 
ihren Dienst zu übernehmen.

§ 18
Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregie-
rung Düsseldorf und ihrer Eintragung im provin-
ciaalregister der Provinz Limburg in Kraft.

§ 19
Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder 
teilweise rechtlich unwirksam sein oder werden, 
oder sollte diese Satzung Lücken enthalten, so 
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksa-
men Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke 
tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche 
Regelung, die dem am nächsten kommt, was die 
Mitglieder vereinbaren wollten – oder bei einer 
Lücke – nach dem Sinn und Zweck dieser Satzung 
gewollt haben würden, wenn sie diesen Punkt 
bedacht hätten.
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Anlage zur Satzung des Zweckverbandes 
euregio rhein-maasnord

Mitglieder der Zweckverbandsversammlung

Der Rhein-Kreis Neuss und der Kreis Viersen sowie 
die Städte Krefeld und Mönchengladbach entsen-
den in die Zweckverbandsversammlung je 6 Vertre-
ter. Für den Kreis Kleve sind 5 Vertreter vorgese-
hen. Die Stadt Wassenberg entsendet 1 Vertreter. 
Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Nie-
derrhein entsendet 2 und die Niederrheinische 
Industrie-und Handelskammer 1 Vertreter. Für die 
grenzanliegenden deutschen Städte und Gemein-
den ist je ein Vertreter vorgesehen. Die in der Prä-
ambel genannten Gemeenten entsenden insgesamt 
36 Vertreter. Die Karrier van Koophandel en Fab-
rieken Limburg-Noord entsendet 3 Vertreter.

Abl. Reg. Ddf. 2008 S. 94

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

128 Änderung der Anlage zur 
 Oberfl ächenbehandlung von Metallen

Bezirksregierung
53.01.01.3.10-4966

Düsseldorf, den 15. Februar 2008

Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
über die Feststellung der UVP-Pfl icht 

für ein Vorhaben der Firma apt Hiller GmbH, 
Daimlerstr. 10, 40789 Monheim

Die Firma apt Hiller GmbH, Daimlerstr. 10, 40789 
Monheim hat mit Datum vom 26.07.2007 einen 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß 
§ 16 BImSchG für die wesentliche Änderung der 
Anlage zur Oberfl ächenbehandlung von Metallen 
durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfah-
ren mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 
Kubikmeter oder mehr, auf dem Grundstück Bött-
gerstr. 4 in 40789 Monheim gestellt.

Antragsgegenstand der Änderung ist:

–  Ausdehnung der Betriebszeit der Eloxalanlage 
auf einen 7 Tage-Betrieb, d. h. auf die Zeit von 
montags 00.00 Uhr bis sonntags 24.00 Uhr, bei 
gleichzeitiger Durchführung von Schallminde-
rungsmaßnahmen.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbin-
dung mit Ziffer 3.9.1 der Anlage 1 zum UVPG und 
in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zustän-
digen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG 
aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorha-
ben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Scholz

Abl. Reg. Ddf. 2008 S. 99

129 Änderung der Anlage zur 
 Oberfl ächenbehandlung von Metallen

Bezirksregierung
53.01.01.3.10-5088

Düsseldorf, den 15. Februar 2008

Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
über die Feststellung der UVP-Pfl icht 

für ein Vorhaben der Firma Willi Remscheid
 Galvanische Anstalt GmbH, 

Lüneschloßstr. 73, 42657 Solingen

Die Firma Willi Remscheid Galvanische Anstalt 
GmbH, Lüneschloßstr. 73, 42657 Solingen hat mit 
Datum vom 08.08.2007 einen Antrag auf Erteilung 
einer Genehmigung gemäß § 16 BlmSchG für die 
wesentliche Änderung der Anlage zur Oberfl ächen-
behandlung von Metallen durch ein elektrolyti-
sches oder chemisches Verfahren mit einem Volu-
men der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder mehr, 
auf dem Grundstück Lüneschloßstr. 73 in 42657 
Solingen gestellt.

Antragsgegenstand der Änderung ist:

–  Errichtung der als Anlage 4 bezeichneten Galva-
nikstraße mit allen notwendigen Pumpen, Rohr-
leitungen und Abluftsystem,

–  Zusammenfassung der chromhaltigen Abluft aus 
den bestehenden Anlagen 1 und 2 und Anschluss 
an einen Abgaswäscher,

–  Errichtung eines Abgaswäschers (Gegenstrom-
wäscher) für chromhaltige Abluft aus den Anla-
gen 1, 2 und 4,

–  Zusammenfassung der Abluft der sauren/alkali-
schen Bäder der Anlagen 1, 2 und 4 sowie 
Anschluss an einen neu zu errichtenden Abgas-
wäscher (Gegenstromwäscher),

–  Anschluss des Abluftstroms Cyan der Anlage 4, 
an den bestehenden Strang der Anlage 3, die 
Reinigung der Abluft erfolgt über einen Prallab-
scheider,

–  Anlagenanpassungen der Abwasserbehandlungs-
anlage (Vergrößerung der lonentauscher, Regene-
ration und Dosierung) an die geänderte Gesamt-
anlage,

–  Ausweitung der Betriebszeit der Galvanik auf 
die Zeit von montags 00.00 Uhr bis samstags 
24.00 Uhr, bei gleichzeitiger Durchführung von 
Schallminderungsmaßnahmen.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbin-
dung mit Ziffer 3.9.1 der Anlage 1 zum UVPG und 
in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zustän-
digen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG 
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aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorha-
ben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Scholz

Abl. Reg. Ddf. 2008 S. 99

130 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG
  über die Feststellung der UVP-Pfl icht
 zum Antrag der SWK AQUA GmbH
 zur Entnahme von Grundwasser 
 für die Wassergewinnungsanlage 
 Horkesgath/Bückerfeld

Bezirksregierung
54.6.1.1 – KR – 102/05

 Düsseldorf, den 12. März 2008

Die SWK AQUA GmbH, St. Töniser Straße 124, 
47804 Krefeld haben einen Antrag auf Erteilung 
einer wasserrechtlichen Bewilligung nach § 8 Was-
serhaushaltsgesetz gestellt.

Antragsgegenstand ist die Förderung von 3.500.000 
m3/Jahr Grundwasser für die öffentliche Trink-
wasserversorgung im Versorgungsgebiet der SWK 
AQUA GmbH.

Wird Grundwasser in einem Volumen von mehr als 
100.000 m3/Jahr und weniger als 10 Mio. m3/Jahr 
zutage gefördert, ist gemäß

–  § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit Zif-
fer 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG sowie

–  § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen 
(UVPG NRW) in Verbindung mit Ziffer 3 a) der 
Anlage 1 zum UVPG NRW

–  in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 Satz 1 UVPG

eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzufüh-
ren, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der 
zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger 
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 
2 zum UVPG NRW aufgeführten Kriterien erhebli-
che Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorha-
ben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Gregori

Abl. Reg. Ddf. 2008 S. 100

131 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pfl icht für ein  
 Vorhaben der ELANTAS Beck GmbH

Bezirksregierung 
56.01.01-4.1-5076

Duisburg, den 11. März 2008

Antrag der ELANTAS Beck GmbH, 
St, Huberter Str. 81, 47906 Kempen 

auf Erteilung einer Genehmigung nach §§ 16 und 6 
Abs. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Die ELANTAS Beck GmbH, St. Huberter Str. 81, 
47906 Kempen hat mit Datum vom 01.08.2007 für 
ihre Anlage zur Herstellung von Kunstharzen – 
insbesondere mit oberirdischer Lagerung von TDI 
– auf der St. Huberter Str. 81, 47906 Kempen einen 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß 
§§ 16 und 6 Abs. 2 BlmSchG gestellt.

Antragsgegenstand ist die wesentliche Änderung 
der Anlage zur Herstellung von Kunstharzen 
 insbesondere zur Anlagenumstufung zur Anlage 
zur Herstellung von Tensiden (Nr. 4.1 k Sp. 1 d. 4. 
BImSchV), Erhöhung der Lagermenge von Tolu-
ylendiisocyanat (TDI) von 30 m2 auf 130 m3 (Anlage 
nach Nr. 9.33 Spalte 1 der 4. BImSchV), Erweite-
rung der Abluftreinigungsanlage um eine Reini-
gungsstufe für TDI, Errichtung und Betrieb einer 
Dünnschichtverdampferanlage, Änderung der ver-
wendeten Stoffe – auch im Rahmen einer Rahmen-
genehmigung – und der Behälterbelegung sowie 
die Außerbetriebnahme diverser Produktionsbe-
hälter und der Wärmeträgerölanlagen und Stillle-
gung und Demontage diverser Anlagenteile.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbin-
dung mit Ziffer 4.2 der Anlage 1 zum UVPG und in 
Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG ist eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das 
Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen 
Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG 
 aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch das beantragte Vor-
haben nicht zu erwarten sind.

Es werden weder Bautätigkeiten noch Veränderun-
gen der Struktur des Betriebsgeländes vorgenom-
men. Die bestehende Nutzung von Wasser, Boden, 
Natur und Landschaft wird nicht verändert Es 
entstehen keine grundsätzlich neuen gasförmigen 
Emissionen, bzw. die Emissionen der Anlage zur 
Herstellung von Tensiden können von der vorhan-
denen Abluftreinigung erfasst und behandelt wer-
den. Die Lagerbehälter werden im Gaspendelver-
fahren betrieben. Beim Befüllen der Tankwagen 
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werden die verdrängten Gase der Abluftreini-
gungsanlage zugeführt Da TDI einen niedrigen 
Dampfdruck hat, ist mit Gerüchen nicht zu rech-
nen. TDI wurde bereits in der Vergangenheit an 
diesem Standort eingesetzt. In der Nachtzeit von 
22.00 Uhr bis 06.00 Uhr fi nden keine Lkw-Trans-
porte und keine lärmintensiven Arbeiten (wie z. B. 
Gabelstaplerbetrieb oder Instandhaltungsarbeiten) 
statt Laut einem diesen Antragsunterlagen beilie-
gendem Schallgutachten wird die durch dieses Vor-
haben hervorgerufene Zusatzbelastung um 10 
dB(A) unterhalb des zulässigen Richtwertes des 
maßgeblichen Immissionsortes liegen. Betriebliche 
Abwässer- außer sanitäre Abwässer – fallen nicht 
an. Die bisher anfallenden Abfallarten bleiben 
unverändert.

Die Anlage unterliegt den erweiterten Pfl ichten der 
Störfall-Verordnung. Dem Antrag liegt ein Teil-
sicherheitsbericht bei. Gemäß der im Genehmi-
gungsverfahren beteiligten Sachverständigenstelle 
LANUV sind gemäß den vorgelegten Unterlagen 
störfallverhindernde und -begrenzende Maßnah-
men vorgesehen, durch die von diesen ausgehenden 
Gefahren für die Beschäftigten und die Nachbar-
schaft im Rahmen der praktischen Vernunft ausge-
schlossen sind.

Durch die Gesamtheit der vorgesehenen und 
bereits getroffenen Störfallverhindernden und 
-begrenzenden Maßnahmen ist die Sicherheit der 
Anlage durch die Umstellung nicht beeinträchtigt.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 

    Im Auftrag

    Schöbernig

Abl. Reg. Ddf. 2008 S. 100

132 Änderung der Eisengießerei 
 Georg Fischer GmbH & Co. KG, 
 40822 Mettmann

Bezirksregierung
56.53.01.01.3.7-5040

Düsseldorf, den 10. März 2008

Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pfl icht 
 für ein Vorhaben der Firma Georg Fischer 

GmbH & Co. KG, Flurstr. 15-17, 
 40822 Mettmann

Die Firma Georg Fischer GmbH & Co. KG, Flurstr. 
15-17, 40822 Mettmann hat mit Datum vom 
15.06.2007 einen Antrag auf Erteilung einer Ge-
nehmigung gemäß § 16 BImSchG für die wesent-
lichen Änderung der Eisengießerei im Bereich der 
Schmelzerei III und der Sphärogußbehandlung auf 
dem Grundstück Flurstr. 15-17 in Mettmann ge-
stellt.

Antragsgegenstand der Änderung ist:

–  Ersatz der drei vorhandenen Induktionstiegel-
öfen in der Schmelzerei III durch zwei ge-
brauchte Mittelfrequenzöfen (Hersteller Inducto-

therm, Modell VIP Dualtrack 9000 kW / 200 Hz) 
mitsamt Chargierung (zwei Chargierrinnen, Typ 
ACME-TWO MASS) und Nebeneinrichtungen 
bei Beibehaltung der genehmigten Schmelz-
kapazität von 15 t/h.

  Die Gesamtschmelzkapazität von 94 t/h bleibt 
unverändert.

–  Anschluss der zwei Mittelfrequenzöfen an die 
vorhandene Ablufterfassungs und -reinigungs-
anlage (Beth-Filteranlage 1); im Rahmen der 
Änderung erfolgt eine Optimierung der Ablufter-
fassung (Errichtung und Betrieb eines Unter-
stützungsventilators und Einbindung eines Zyk-
lons in das Rohrleitungssystem).

–  Errichtung und Betrieb einer zusätzlichen Stapler 
Sphärogußbehandlungsstation, die der Forman-
lage IMC zugeordnet ist, bei Beibehaltung der 
genehmigten 10 Behandlungen pro Stunde (maxi-
male Behandlungskapazität 65 t/h Flüssigeisen).

  Die Änderung dient der Anlagenbetriebssicher-
heit; mit ihrer Durchführung wird erreicht, dass 
bei einem etwaigen Ausfall der Behandlungssta-
tion AM 409/ IMC zukünftig nicht sogleich mehr 
zwei Formanlagen durch Stillstand betroffen 
sind.

–  Anschluss der zusätzlichen Stapler Sphäroguß-
behandlungsstation an die vorhandene Gewebe-
fi lteranlage 177; bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Absaugleistung der Gewebefi lteranlage auf 
60.000 m3/h.

Nach § 3 a des UVPG war auf den Antrag vom 
15.06.2007 festzustellen, ob nach den §§ 3 b bis 3 f 
des UVPG für das dargestellte Vorhaben eine Ver-
pfl ichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht.

Die bestehende Anlage (Eisengießerei) ist als Vor-
haben „UVP-pfl ichtig“, da sie in Ziffer 3.7.1 Spalte 1 
der Anlage 1 des UVPG namentlich genannt ist 
und auch nach der Änderung insgesamt die sach-
lichen Merkmale für Vorhaben der Ziffer 3.7.1 
Spalte 1 der Anlage 1 erfüllt.

Nach § 3 e des UVPG besteht die Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeit für Vor-
haben, die bereits UVP-pfl ichtig sind, wenn die 
maßgeblichen Leistungsgrenzen erreicht oder über-
schritten werden oder eine Vorprüfung des Einzel-
falls im Sinne des § 3 c Abs. 1 Satz 3 ergibt, dass die 
Änderung oder Erweiterung nach Einschätzung der 
zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien erheblich nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorha-
ben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Scholz
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Sozialangelegenheiten

133 Errichtung des Verbandes 
 Ev. Kirchengemeinden in Mönchengladbach

Bezirksregierung
48.46.01

Düsseldorf, den 10. März 2008

Urkunde
über die Errichtung des

Verbandes Evangelischer Kirchengemeinden 
in Mönchengladbach

Auf der Grundlage des § 18 ff. des Kirchengesetzes 
über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden 
und Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegen-
heiten und die Errichtung von Verbänden (Ver-
bandsgesetz) vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 91) 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 14. 
Januar 2005 (KABl. S. 104) in Verbindung mit § 3 
Buchstabe a) der Dienstordnung für das Landes-
kirchenamt wird auf Antrag der Leitungsorgane 
der beteiligten Körperschaften Folgendes festge-
setzt:

Artikel 1

Die
Evangelische Christuskirchengemeinde Mönchen-
gladbach,
Evangelische Friedenskirchengemeinde Mönchen-
gladbach,
Evangelische Kirchengemeinde Mönchengladbach-
Großheide,
Evangelische Kirchengemeinde Mönchengladbach-
Hardt,
Evangelische Martin-Luther-Kirchengemeinde 
Mönchengladbach-Rheindahlen, 
Evangelische Kirchengemeinde Odenkirchen,
Evangelische Kirchengemeinden Rheydt, 
Evangelische Kirchengemeinde Wickrathberg
bilden gemeinsam den Verband Evangelischer Kir-
chengemeinden in Mönchengladbach.

Der Verband ist Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.

Der Verband vertritt die gemeinsamen Interessen 
gegenüber der Öffentlichkeit, der Ökumene und 
der Stadt Mönchengladbach.

Die Leitungsorgane der beteiligten Körperschaften 
geben dem Verband durch übereinstimmende 
Beschlüsse eine Satzung.

Artikel 2

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. April 2008 
in Kraft.

Düsseldorf, den 25. Februar 2008

   Evangelische Kirche 
   im Rheinland

   Das Landeskirchenamt
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C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

134 Ungültigkeitserklärung 
 eines Dienstsiegels

(Dienstsiegel des Jugendamtes 
des Kreises Viersen)

Das nachstehend beschriebene Dienstsiegel des 
Jugendamtes des Kreises Viersen ist in Verlust gera-
ten. Es wird hiermit für ungültig erklärt.

Beschreibung des Dienstsiegels: Gummistempel, 
Durchmesser 22 mm, Umschriftung: KREIS VIER-
SEN, in der Mitte das Kreiswappen mit Umran-
dung, darunter mittig die Ziffer 19.

Viersen, den 13. März 2008

    Im Auftrag

    Thorissen
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135 Ungültigkeitserklärung 
 einer Reisegewerbekarte

(Nr. 18/99)

Die Reisegewerbekarte Nr. 18/99 des Herrn Marc-
Otto Hackert, geb. 11.11.1974, ausgestellt von der 
Stadt Wesel, wird für ungültig erklärt, da die Karte 
in Verlust geraten ist.

Wesel, den 5. März 2008

    Im Auftrag

    Reinhard
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136 Bekanntmachung 
 des Regionalverbandes Ruhr – 
 Haushaltssatzung des Regionalverbandes Ruhr 
 für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 1 (2), 7 und 23 des Gesetzes über 
den Regionalverband Ruhr zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 05.04.2005 (GV NRW S. 351) in Verbin-
dung mit der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntm VO) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.04.2005 (GV NRW S 332) wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht:

Haushaltssatzung des Regionalverbandes Ruhr für 
das Haushaltsjahr 2007

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands 
hat nach § 9 Nr. 6 und § 20 Abs. 1 des Gesetzes 
über den Regionalverband Ruhr (RVR-G) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV NRW 
S. 644) in Verbindung mit §§ 78 ff der Gemeinde-
ordnung NW (GO) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.05.2005 (GV NRW S. 498) in ihrer Sitzung 
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vom 04.06.2007 sowie durch Beitrittsbeschluss am 
03.09.2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben des RVR vor-
aussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpfl ichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 50.733.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 50.733.200 €

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 49.276.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 54.007.150 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeiten 1.277,300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeiten 10.563.100 €
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der aufzu-
nehmenden Kredite zur Finanzierung 
von Investitionen beträgt: 9.286.000 €

nachrichtlich: 
Kreditermächtigung 2007 9.286.000 €
Kreditermächtigung 
aus Vorjahren 6.842.900 €
Umschuldungen 1.575.800 €
Gesamt 17.704.700 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungs-
ermächtigungen der zur Leistung
von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, 
wird festgesetzt auf: 3.000.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite (Kassenkredite), 
die im Haushaltsjahr zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden darf, 
wird festgesetzt auf: 4.000.000 €

§ 5

Die gemäß § 19 des Gesetzes über den Regionalver-
band Ruhr zu erhebende Verbandsumlage im Haus-
haltsjahr 2007 wird auf 0,6499 % der Bemessungs-
grundlagen festgesetzt.

Von der Umlage wird zur Finanzierung der Kultur-
hauptstadt Europas 2010 ein fester Zuschuss in 
Höhe von 2,4 Mio. € verwendet.

Die Verbandsumlage ist in monatlichen Teilbeträ-
gen zum 1. eines jeden Monats fällig.

Die Verbandsumlage 2007 wird auch für das Jahr 
2008 so lange als vorläufi ge Verbandsumlage weiter 
erhoben, bis auf Grund der für 2008 maßgebenden 
Bemessungsgrundlagen die Verbandsumlage er-
rechnet werden kann.

§ 6

In Anlehnung an die Regelungen der Haushalts-
gesetze des Landes Nordrhein-Westfalen unter-
liegen freie Planstellen grundsätzlich einer Beset-
zungssperre.

§ 7

Die im Stellenplan mit einem KW-Vermerk (künf-
tig wegfallend) versehenen Stellen werden nach 
Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber gestri-
chen.

Hinweis gem. ,§ 7 (2) des Gesetzes über den Regio-
nalverband Ruhr

Eine Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften des Gesetzes über den Regionalverband 
Ruhr beim Zustandekommen der Haushaltssat-
zung 2007 kann nach Ablauf eines Jahres nach die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)  eine Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c)  die Aufsichtsbehörde hatte den Beschluss der 
Verbandsversammlung vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Verband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die Haushaltssatzung 2007 ist gemäß § 19 Abs. 3 
des RVR-Gesetzes i. V. m. § 80 Abs. 5 Gemeindeord-
nung NW dem Innenministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit Schreiben vom 26.06.2007 
angezeigt worden. Die mit Schreiben vom 
28.09.2007 beantragte Genehmigung einer Umla-
geerhöhung gemäß § 19 Abs. 3 des RVR-Gesetzes 
wurde mit Schreiben vom 19.02.2008 vom Innen-
ministerium genehmigt.

Gemäß § 80 Abs. 6 Gemeindeordnung NW liegt die 
Haushaltssatzung 2007 zur Einsichtnahme ab der 
11. KW im Raum 16 des Dienstgebäudes in Essen, 
Gutenbergstraße 47 während der Dienststunden von 
Montag bis Donnerstag, 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
und Freitags, 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr bis zum Ende 
der Auslegung des Jahresabschlusses öffentlich aus.

Essen, den 4. März 2008

 Horst Schiereck

 Vorsitzender der Verbandsversammlung
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137 Aufgebot für eine Sparurkunde

(Nr. 3 833 118 171)

Die von uns ausgestellte Sparurkunde Nr. 
3 833 118 171 wurde uns als in Verlust geraten 
gemeldet und wird aufgeboten. Die Inhaberin oder 
der Inhaber der Sparurkunde wird aufgefordert, 
binnen 3 Monaten ihre oder seine Ansprüche unter 
Vorlage der Sparurkunde bei der Sparkasse Neuss 
anzumelden, andernfalls werden wir die Sparur-
kunde für kraftlos erklären.

Neuss, den 7. März 2008

    SPARKASSE NEUSS 

    Der Vorstand
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